
Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
der GHV Schmiedetechnik GmbH  

 
 

I. Allgemeine Bedingungen 
I.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Für Lieferung und Zahlung ist 
Erfüllungsort: 58256 Ennepetal 
Gerichtsstand: Ennepetal 

I.2 Vertragsabschluss 
Die Auftragsannahme bedarf zur Rechtsgültigkeit der schriftlichen 
Bestätigung durch uns. Dieses gilt auch für alle unmittelbar oder durch Ver- 
treter getroffene Nebenabreden. 
Die schriftliche Bestätigung bildet gemeinsam mit unserem Angebot und 
den darin enthaltenen Bedingungen das Vertragsverhältnis. Hiervon abwei- 
chende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden nur dann anerkannt, 
wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. 

I.3 Preise 
Die Preise entsprechen den Bestellmengen und verstehen sich in Euro 
ab Werk ausschließlich MwSt. und Kosten für etwaige Verpackung. 
Nachträgliche Herabsetzung der Bestellmenge oder nachträgliche 
Herabsetzung der Stückzahl bei vereinbarter Teillieferung sowie 
Verringerung vereinbarter Abrufe oder Stückzahlen bedingen eine 
Erhöhung der Stückpreise unter besonderer Berücksichtigung etwa 
zusätzlicher Rüst- und Anlaufkosten.   

I.4 Zahlung 
Wir haben das Recht, unsere Forderungen gegen den Abnehmer an 
Dritte abzutreten. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum netto. Besondere Zahlungsvereinbarungen 
werden in unserer Auftragsbestätigung  vermerkt. Bei Zielüberschreitung 
werden Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem Basiszinssatz der 
Deutschen Bundesbank berechnet. Die Annahme von Wechseln oder 
Schecks behalten wir uns ausdrücklich vor; sie werden grundsätzlich nur 
zahlungshalber angenommen und gelten erst nach Einlösung als Zahlung 
mit befreiender Wirkung. Diskontspesen gehen zu Lasten des Bestellers. 

I.5 Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher For- 
derungen aus der Geschäftsbedingung zwischen dem Besteller und uns 
unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende 
Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den 
Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt der Eingang des Gegenwer- 
tes bei uns. 
Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt; eine Verpfändung oder Sicherungsüber- 
eignung ist ihm jedoch nicht gestattet. Der Besteller ist gehalten, unsere 
Rechte beim Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. Dar- 
über hinaus tritt der Besteller schon jetzt seine Forderungen aus der Wei- 
terveräußerung der Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen diese Abtre- 
tung an. Auf unser Verlangen hat der Besteller die zur Einziehung erfor- 
derlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen an uns zu machen 
und den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen. 
Etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller für 
uns vor, ohne dass für uns daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbei- 
tung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit 
anderen uns nicht gehörenden Waren  steht  uns  der  dabei  
entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wer- 
tes unserer Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeit- 
punkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. 
Erwirbt der Besteller das Alleineigentum an der neuen Sache, so räumt er 
uns im Verhältnis des Wertes unseres Vorbehaltsgutes Miteigentum an der 
neuen Sache ein und wird diese unentgeltlich für uns verwahren. 
Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleich- 
gültig in welchem Zustand, weiter veräußert, so gilt die in Abs. 2 verein- 
barte Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die 
zusammen mit den anderen Waren Gegenstand des Liefergeschäftes ist. 
Der Besteller hat uns über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die 
Vorbehaltsware oder in die im voraus abgetretenen Forderungen unver- 
züglich unter Angabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu 
unterrichten.  
Übersteigen die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden 
Sicherungen die zu sichernden Forderungen um 20%, so werden wir auf 
Verlangen des Bestellers im Einzelfall vollbezahlte Lieferungen nach 
unserer Wahl freigeben. 

II Ausführung der Lieferungen 
II.1 Technische Lieferbedingungen 

Verbindlich für die maßliche Ausführung der Schmiedestücke sind die von 
uns angefertigten und vom Besteller genehmigten Rohteilzeichnungen in 
Verbindung mit den „Technischen Lieferbedingungen nach DIN EN 10254“. 
Abweichungen hiervon sind besonders zu vereinbaren. 

II.2 Werkzeuge 
Die für die Fertigung der Schmiedestücke erstellten Werkzeuge und Vor- 
richtungen bleiben – unabhängig von der Berechnung der Kostenanteile 
– unser Eigentum. Die Kosten für die Erneuerung, Instandhaltung und 
sachgemäße Aufbe- wahrung sowie das Wagnis des Werkzeugbruchs 
werden von uns getra- gen. Bei Abnehmergebundenen Werkzeugen 
verpflichten wir uns, sie nur für Lieferungen an den Besteller zu 
verwenden. Wir verpflichten uns, die Werkzeuge 3 Jahre nach der letzten 
Lieferung für den Besteller aufzubewahren. Nach 3 Jahren werden wir 
dem Besteller Gelegenheit geben, sich inner- halb von 6 Wochen zur 
weiteren Aufbewahrung der Werkzeuge zu äußern. Die Aufbewahrungsfrist 
endet, wenn innerhalb der 6 Wochen keine Äußerung erfolgt oder keine 
neue Bestellung aufgegeben worden ist.  

Wird innerhalb der 6 Wochen eine neue Bestellung in Aussicht gestellt, so 
verlängert sich die Aufbewahrungfrist um 1 Jahr. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist können wir frei über die Werkzeuge verfügen.  

II.3 Prüfung und Abnahme 
Die übliche Prüfung von Gesenkschmiedestücken umfasst die Prüfung der 
Abmessungen und Werkstoffeigenschaften nach Schmiedestück- 
zeichnungen sowie die Prüfung auf Oberflächenfehler und Oberflächen- 
risse, soweit diese durch die Sichtkontrolle festgestellt werden können. Die 
Kosten für die übliche Prüfung sind im Stückpreis eingeschlossen. 
Art und Umfang zusätzlicher Prüfungen und der anzuwendenden Prüfver- 
fahren, wie 100% Härteprüfung (z. B. Brinell oder Rockwell), magnetische 
Rissprüfung und Fehlerprüfung durch Ultraschall u. a. müssen besonders 
vereinbart und in der Schmiedestückzeichnung bzw. bei der Bestellung 
und Auftragsbestätigung genau angegeben sein. Bei vorgeschriebener 
Abnahme hat diese bei uns sofort nach Meldung der Versandbereitschaft 
zu erfolgen. Die persönlichen und sachlichen Abnahmekosten gehen zu 
Lasten des Bestellers. 

II.4 Liefertermin 
Die Angabe des Liefertermins erfolgt nach bestem Wissen, aber ohne 
Gewähr. Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit dem Tage unserer Auf- 
tragsbestätigung, jedoch nicht vor Klarstellung aller Ausführungseinzel- 
heiten. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die 
Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Als höhere Gewalt gelten 
auch Streik, Aussperrung, Unfälle und alle sonstigen Ursachen, die eine 
teilweise oder vollständige Arbeitseinstellung bedingen, wie Material- 
mangel, Mangel an Betriebsstoff, Transportschwierigkeiten, Schwierig- 
keiten in der Energieversorgung, Betriebsstörungen im eigenen Betrieb 
oder im Betrieb der Zulieferer. In wichtigen Fällen soll dem Besteller 
Beginn und Ende derartiger Behinderungen baldmöglichst mitgeteilt 
werden. Verzugstrafen oder sonstige Schadensersatzansprüche (evtl. 
Mehrfracht für beschleunigte Versandart) sind ausgeschlossen. 

II.5 Gefahrübergang 
Die Gefahr für die Versendung trägt der Besteller, sie geht auf ihn über, 
wenn die Lieferung unser Werk verlässt. 
Erfolgt die Versendung durch einen Frachtführer, so tritt der Gefahrüber- 
gang mit der Übergabe an diesen ein. 

II.6 Unter- und Überlieferung 
Von der Bestellung abweichende Liefermengen sind innerhalb der in DIN 
EN 10254 festgelegten Toleranzen zulässig. 

II.7 Gewährleistung 
Mängelrügen sind vom Besteller innerhalb der nachstehend genannten Fri- 
sten schriftlich vorzubringen. 
Äußerlich erkennbare Fehler werden innerhalb von 6 Wochen nach Ein- 
gang der Lieferung anerkannt, wenn sich die Schmiedestücke noch im 
Anlieferungszustand befinden, also vom Empfänger nicht wärmebehan- 
delt oder spanlos verformt sind. 
Innere Fehler, die erst bei der spanabhebenden Verformung oder nach 
Ingebrauchnahme der Schmiedestücke erkennbar sind, werden nur inner- 
halb von 24 Monaten nach Eingang der Lieferung anerkannt. Dabei muss 
einwandfrei festgestellt sein, dass es sich um unsere Lieferung handelt. 
Für fehlerhafte Stücke wird Ersatz in Ware geleistet oder Gutschrift  
erteilt. Ersatzleistung kann vom Besteller nur verlangt werden, wenn durch 
die fehlerhaften Stücke die Mindermengengrenze gemäß Ziffer 6 unter- 
schritten wird. 
Der Ausfall durch Fehlstücke bis zu 0,5% der Auftragsmenge, mindestens 
aber bis 2 Stück, geht zu Lasten des Bestellers. 
Bearbeitungskosten an Fehlstücken werden nicht vergütet. Die Vergütung 
für Nachbehandlungs- und Mehrarbeitskosten ist nur nach vorheriger Ver- 
einbarung möglich. Ersatzansprüche erlöschen spätestens einen Monat 
nach schriftlicher Zurückweisung der Mängelrüge durch uns. 
Weitergehende Ansprüche, auch solche mittelbarer Natur, sind ausge- 
schlossen. In der Ausführung vertraglich besonders übernommener 
Qualitäts- und Ausgangskontrollen liegt nicht gleichzeitig die Übernahme 
der Verkehrssicherungspflicht. Wir gehen davon aus, dass der Besteller 
seinerseits die für die Verkehrssicherungspflicht erforderlichen Prüfungen 
vornimmt. Werden wir dennoch von Dritten aus Produzentenhaftpflicht in 
Anspruch genommen, so stellt uns der Besteller von diesem frei. 

 
III. Schutzrechte 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die durch die Erteilung des Auftrages 
mögliche Verletzung von gewerblichen Schutzrechten von sich aus zu 
prüfen und uns gegebenenfalls darauf aufmerksam zu machen, dass es 
sich bei der Bestellung um durch gewerbliche Schutzrechte wirksam 
geschützte Teile handelt. 
Er übernimmt jede Haftung für Ansprüche, die in Ausführung seines Auf- 
trages aus diesem Grund von einem Berechtigten gegen uns geltend 
gemacht werden. 

 
IV. Gültigkeit der Bedingungen 

Die vorstehenden Bedingungen bleiben auch dann in Kraft, wenn eine oder 
mehrere von ihnen unwirksam werden. 
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